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1. (1)Eine Einrichtung des Kulturerbes (§ 42 Abs. 7) darf ein nicht verfügbares Werk aus ihrem Bestand

vervielfältigen, senden oder öffentlich zur Verfügung stellen, um es auf einer nicht-kommerziellen Website

zugänglich zu machen, wenn diese Rechte nicht von einer Verwertungsgesellschaft gemäß § 25a VerwGes 2016,

BGBl. I Nr. 27/2016, wahrgenommen werden und

1. 1.sich das Werk dauerhaft in der Sammlung der Einrichtung befindet,

2. 2.Informationen zum Zweck der Identifizierung des Werkes und ein Hinweis auf das Widerspruchsrecht nach

Abs. 3 über das vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum eingerichteten Portal nicht

verfügbarer Werke seit sechs Monaten zugänglich sind, wobei Vervielfältigungen schon vor Ablauf der Frist

vorgenommen werden dürfen, und

3. 3.ein Urheber oder Werknutzungsberechtigter nicht der Nutzung seines Werkes widerspricht.

2. (2)Eine Nutzung nach Abs. 1 findet nur in demjenigen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Vertragsstaat

des Übereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum statt, in dem die Einrichtung des Kulturerbes

ihren Sitz hat.

3. (3)Ein Urheber oder Werknutzungsberechtigter kann jederzeit der Nutzung seines Werkes als nicht verfügbar

generell oder in bestimmten Fällen in einer Erklärung an die Einrichtung des Kulturerbes widersprechen. Die

Einrichtung des Kulturerbes hat die Nutzung binnen angemessener Frist nach Zugang dieser Erklärung zu

beenden.

4. (4)Ein Werk gilt als nicht verfügbar, wenn es weder in einer von mehreren Fassungen, wie nachfolgenden

Ausgaben literarischer Werke oder verschieden geschnittener Filmfassungen, noch in einer seiner verschiedenen

Veröffentlichungsformen, etwa als digitale oder gedruckte Fassung, für die Öffentlichkeit erhältlich ist. Die

Verfügbarkeit von Bearbeitungen und Übersetzungen einschließlich audiovisueller Bearbeitungen literarischer

Werke steht der Beurteilung eines Werkes als nicht verfügbar nicht entgegen.

5. (5)Ein Werk darf als nicht verfügbar genutzt werden, wenn nach Treu und Glauben und nach mit vertretbarem

Aufwand betriebenen Erhebungen davon ausgegangen werden kann, dass es auf den üblichen Vertriebswegen

für die Öffentlichkeit nicht erhältlich ist.

6. (6)Eine Reihe von Werken darf als nicht verfügbar genutzt werden, wenn nach billigem Ermessen davon

ausgegangen werden kann, dass alle Werke der Reihe nicht verfügbar sind. Eine solche Reihe darf aber nicht als

nicht verfügbar genutzt werden, wenn sie überwiegend aus

1. 1.Werken, die zuerst in einem Drittstaat außerhalb der Europäischen Union und des Übereinkommens über

den Europäischen Wirtschaftsraum erschienen sind oder gesendet wurden,

2. 2.Kinofilmen oder sonstigen audiovisuellen Werken, deren Produzenten ihren Hauptsitz oder ihren

gewöhnlichen Wohnsitz in einem solchen Drittstaat haben, oder

3. 3.Werken von Drittstaatsangehörigen, für die sich nach den Z 1 und 2 kein Mitgliedstaat oder Drittstaat

bestimmen lässt,

besteht.

7. (7)Eine Einrichtung des Kulturerbes, die ein Werk als nicht verfügbar zu nutzen beabsichtigt, hat Informationen

zur Identifizierung des Werks, über das Widerspruchsrecht der Urheber und Werknutzungsberechtigten gemäß

Abs. 3 und, sobald vorhanden und sofern relevant, über die Nutzungen dem Amt der Europäischen Union für

geistiges Eigentum zum Zweck der Aufnahme in das Online-Portal des Amtes rechtzeitig vor der beabsichtigten

Nutzung zu übermitteln. Ist zu erwarten, dass die betroffenen Urheber durch andere zumutbare

Informationsmaßnahmen besser erreicht werden können, so hat die Einrichtung auch solche Maßnahmen zu

ergreifen.

8. (8)Für die Vervielfältigung, Sendung und öffentliche Zurverfügungstellung nach Abs. 1 steht dem Urheber ein

Anspruch auf angemessene Vergütung zu. Ein solcher Anspruch kann nur von Verwertungsgesellschaften geltend

gemacht werden.
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